
Handout zu rechtlichen Regelungen auf YouTube: 

Generell 

 Für die Eröffnung eines Kontos bei YouTube muss man laut deren Nutzungsbedingungen 

mindestens 13 Jahre alt sein. 

 Wenn ein Video gemeldet wird und YouTube feststellt, dass der Uploader beim Erstellen des 

Kontos ein falsches Alter angegeben hat, kündigen sie das Konto. 

 Unter dem Bereich Jugendschutz finden jüngere Nutzer hilfreiche Tipps für die Nutzung: 

-> https://support.google.com/youtube/answer/2802244 

 Wer registriert ist, stimmt automatisch den Nutzungsbedingungen von YouTube zu. Diese 

sind recht umfangreich und garantieren YouTube die kompletten Rechte an euren Videos. 

Gleichzeitig wird hierbei auch betont, dass die Videos lediglich zum Streaming und keinesfalls 

zur erneuten Weiterverbreitung genutzt werden dürfen. 

-> https://www.youtube.com/static?gl=DE&template=terms&hl=de 

Privatkopieregelung 

 In der sogenannten Privatkopieregelung wird festgelegt, in welchem Rahmen Videos oder 

die Musik daraus für den persönlichen Gebrauch verwendet werden dürfen. 

 Zu privaten Zwecken (zum Beispiel für einen selber oder Freundeskreis und Familie) darf 

man die Videos oder die Musik daraus kopieren. 

 Im Urheberrechtsgesetz wird unter Paragraph 53 festgehalten, was erlaubt beziehungsweise 

verboten ist: 

-> http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__53.html 

 Die Website iRights bietet hierzu einen guten Überblick und Erklärungen zu den genauen 

Regelungen: 

-> https://irights.info/artikel/abgreifen-und-speichern-von-video-streams/7217 

-> https://irights.info/artikel/privatkopie-und-co/5090 

Bedingungen beim Hochladen von Videos 

 Nicht unter die Privatkopieregelung fällt, wenn man geschützte Inhalte wieder online stellt, 

da man diese somit öffentlich zugänglich macht (zum Beispiel durch das Hochladen auf 

YouTube oder bestimmten Tauschbörsen). 

 Dieses Verbot gilt auch dann, wenn man kein Geld mit seinen Videos verdient. 

 Man darf Videos nur hochladen, wenn man die Rechte an allen Inhalten hat. 

-> Rechte an der Musik (auch wenn es nur die Hintergrundmusik im Radio ist) und den 

Videoaufnahmen 

-> Einverständnis der auf dem Video zu sehenden Personen zur Veröffentlichung 

 Aus diesem Grund sind auch Coverversionen, Konzertaufnahmen, Mashups oder Remixe von 

Künstlern und deren Liedern verboten. 

-> allerdings existieren auf YouTube zahlreiche dieser Videos, da sie meist keinen Nachteil für 

die Künstler darstellen und auch aufgrund der unüberschaubaren Anzahl von den 

Plattenfirmen selten verfolgt und gemeldet werden. 

-> vor allem bei kleineren Accounts mit wenig Abonnenten werden solche Videos selten 

gelöscht 

-> wenn der Künstler bereits über 70 Jahre tot ist, können seine Werke von jeder Person frei 

verwendet werden 

 



 Das Verlinken oder Einbetten von Videos auf der eigenen Website ist generell erlaubt. Durch 

das Einbetten wird das Video auf der Website angezeigt, als sei es dort gespeichert. Dabei 

wird es aber nicht kopiert, sondern bleibt an der Originalquelle (YouTube) und wird von dort 

gestreamt. 

 Allerdings sollte man keine „offensichtlich rechtswidrig“ eingestellten Inhalte verlinken oder 

einbetten: 

-> pornografische Inhalte 

-> Gewalt verherrlichende oder verfassungsfeindliche Inhalte (z.B. Hakenkreuze im Video) 

 Die häufigsten Fragen zu Musik bei YouTube werden von iRights in diesem Artikel sehr 

übersichtlich beantwortet: 

-> https://irights.info/artikel/die-hufigsten-fragen-zu-musik-bei-youtube/7244 

Allgemeine Tipps zum Hochladen eigener Videos 

 Wenn man ein Video hochlädt, sollte man sich immer bewusst sein, dass es jeder auf der 

Welt anschauen kann. Daher sollte man keine zu persönlichen Informationen 

veröffentlichen: 

-> Handynummer, Adresse o.Ä. 

-> persönliche private Erlebnisse oder Erlebnisse von Freunden 

 Mit dem Upload erhält YouTube eine Lizenz für das Video und kann es daher beliebig 

weiterverwenden 

-> für einen eigenen YouTube-Werbespot 

-> für dritte Personen, wenn sie die Erlaubnis von YouTube haben 

-> auch andere Nutzer können das Video (verbotenerweise) weiterverwenden 
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